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RS OGH 1958/3/14 Bkd115/57
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.03.1958

Norm

DSt 1872 §2 A

Rechtssatz

Selbst die präzise Fassung des § 10 Abs 1 RAO kann nicht ausschließen, daß der Disziplinarrat in jedem Einzelfalle zu

untersuchen hat, ob der tatsächliche Gehalt des Vorgehens eines Rechtsanwalts mit der äußeren Form sich deckt.
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